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AOE AKKORDEON-ORCHESTER EMMEN   GEGRÜNDET 24.10.1989 

 
 

 
S T A T U T E N 

I. NAME / SITZ / ZWECK 

Artikel 1 

Das Akkordeon-Orchester Emmen, in diesen Statuten AOE genannt, wurde am 24. Oktober 1989 
gegründet. Das AOE ist ein Verein im Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches 
(ZGB). Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. 

Artikel 2 

Der Sitz des Vereins ist 6032 Emmen, auch wenn der Präsident/die Präsidentin nicht in Emmen 
wohnhaft ist. 

Artikel 3 

Das AOE bezweckt die Erhaltung, Förderung und Pflege guter Harmonika- und Akkordeon-Musik. Das 
Ziel soll angestrebt werden durch: 

− Probenarbeit  
− kameradschaftlichen Vereinsgeist 
− Konzerte, Auftritte und Veranstaltungen jeder Art. 

II. MITGLIEDSCHAFT 

Artikel 4 

Der Verein setzt sich zusammen aus: 

− Aktivmitgliedern (Junioren und Aktiven), gemäss Statuten EHAMV 
− Freimitgliedern 
− Ehrenmitgliedern 
− Gönnermitgliedern 

Artikel 5 

Der Eintritt in den Verein als Aktivmitglied ist jederzeit möglich. Der Austritt kann nur auf das Ende eines 
Vereinsjahres mit schriftlicher Erklärung erfolgen. Das Vereinsjahr ist identisch mit dem Kalenderjahr. 

Stimmrecht haben die Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder ab dem zurückgelegten 15. Altersjahr. Bei 
jüngeren Aktiven fällt einem Elternteil das Stimm- und Wahlrecht zu. 

Die Aufnahme als Gönnermitglied erfolgt schriftlich durch die Beitrittserklärung. 

Die Mitgliederbeiträge werden von der Generalversammlung festgesetzt. 

Aktivmitglieder und andere Personen, welche sich dem Verein in besonderer Weise verdient gemacht 
haben, können von der GV zu Frei- oder Ehrenmitgliedern ernannt werden. Zu Konzerten erhalten die 
Frei-, Gönner- und Ehrenmitglieder jeweils zwei Freikarten. 
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III. ORGANISATION 

Artikel 6 

Alljährlich, im 1. Quartal, findet die ordentliche Generalversammlung statt. Es werden folgende 
Geschäfte behandelt: 

− Abnahme des Protokolls der letzten Generalversammlung 
− Jahresberichte des Präsidenten/der Präsidentin und des Dirigenten/der Dirigentin 
− Kassa- und Revisorenbericht 
− Festsetzung der Jahresbeiträge (Aktive und Gönner) 
− Wahlen 
− Statutenrevision 
− Anträge und Verschiedenes 

Artikel 7 

Die GV bestellt mit zweijähriger Amtsdauer und Wiederwählbarkeit, alternierend: 

in den geraden Jahreszahlen - den Präsidenten / die Präsidentin 
     - den/die Aktuar/-in, Sekretär/-in 

in den ungeraden Jahreszahlen - den Vizepräsidenten / die Vizepräsidentin 
     - den Kassier / die Kassierin 

- den Materialverwalter / die Materialverwalterin 
     - die Direktion 
     - den Fähnrich 

Die Wahl der Rechnungsrevisoren/-innen erfolgt jährlich im Dreijahresturnus. Der/die Amtsälteste 
scheidet jeweils aus. Es wird ein(e) Ersatzrevisor(in) gewählt. 

Jedes volljährige Aktivmitglied ist verpflichtet, eine auf sich gefallene Wahl für mindestens eine 
Amtsdauer anzunehmen. 

Der Vorstand besteht aus einer ungeraden Anzahl, mindestens aber aus 5 Personen. 

Artikel 8 

Der Vorstand vertritt den Verein in allen Belangen. Er besorgt die Verwaltung. Er beschliesst über 
Ausgaben in seinem Kompetenzbereich. Er fasst Beschlüsse über Aufnahmen, Entlassungen und 
Ausschlüssen von Mitgliedern. Er regelt das Vertragsverhältnis mit der Direktion und organisiert 
Konzerte, Veranstaltungen und Ausflüge. 

Der Vorstand ist bei rechtzeitig erfolgter Einladung, bei Anwesenheit von 3 Mitgliedern beschlussfähig. 
Bei Stimmengleichheit fällt dem Präsidenten der Stichentscheid zu. In die Kompetenz des Vorstandes 
fallen einzelne Ausgabenposten bis Fr. 1.000.--. 

Artikel 9 

Der/die Präsident/-in leitet die Vorstandssitzungen und Vereinsversammlungen. Er/sie überwacht den 
gesamten Vereinsbetrieb und die Vollziehung der gefassten Beschlüsse. Er/sie bestimmt Ort und Zeit 
der Sitzungen. Im Verhinderungsfalle wird er/sie vom Vize-Präsidenten/von der Vize-Präsidentin 
vertreten. 

Artikel 10 

Der/die Vize-Prasident/-in ist Stellvertreter(in) des/der Präsidenten/-in. Er/sie unterstützt nötigenfalls die 
anderen Vorstandsmitglieder. Ihm/ihr kann auch eine zusätzliche Charge zugesprochen werden. 

Artikel 11 

Der/die Aktuar/-in / Sekretar/-in besorgt mit dem/der Präsidenten/-in die Korrespondenz und die 
anderen schriftlichen Arbeiten. Er/sie führt bei den Sitzungen und Versammlungen das Protokoll. Er/sie 
verwaltet das Archiv und führt das Mitgliederverzeichnis. 
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Artikel 12 

Der/die Kassier/-in verwaltet das ganze Rechnungs- und Buchhaltungswesen und hat alljährlich 
zuhanden der GV Bericht und Budget vorzulegen. Das Vermögen ist zinstragend anzulegen. Die 
Rechnungsrevisoren/-innen prüfen jährlich die Bücher und erstatten Bericht zuhanden der GV. 

Artikel 13 

Dem/der Materialverwalter/-in obliegt die sorgfältige Verwaltung des Vereinsinventars. 

Artikel 14 

Für Verbindlichkeiten des AOE haftet ausschliesslich das Vereinsvermögen. 

Artikel 15 

Anstellung und Besoldung, Rechte und Pflichten der Direktion werden durch einen separaten Vertrag 
geregelt. Dieser Vertrag bildet einen integrierenden Bestandteil der Statuten. Die Direktion erstattet 
jeweils einen Jahresbericht zuhanden der GV. In Musikfragen wird die Direktion zu den 
Vorstandssitzungen beigezogen. 

IV. FINANZEN 

Artikel 16 

Die Einnahmen des Vereins setzen sich zusammen aus: 

− den Jahresbeiträgen der Aktiv- und Gönnermitglieder 
− dem Gemeindebeitrag 
− den Erträgnissen aus Konzerten und Veranstaltungen 

Die Zustellung der Rechnungen an die Aktivmitglieder und die Avisierung der Gönnermitglieder ist 
Aufgabe des/der Kassiers/-in. 

V. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 17 

Über allfällige Bekleidungsvorschriften (Uniform) werden, sofern nötig, separate Reglemente 
ausgearbeitet. 

Artikel 18 

Zur GV werden drei Wochen vor dem festgesetzten Termin, unter Bekanntgabe der Traktanden, die 
Aktiv-, Frei- und Ehrenmitglieder schriftlich eingeladen. Für die Aktivmitglieder ist der Besuch der GV 
obligatorisch. 

GV und andere Vereinsversammlungen sind beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 

Anträge zuhanden der GV sind mindestens 10 Tage vor dem Termin an den/die Präsidenten/-in, 
schriftlich und begründet, einzureichen. 

Ein Fünftel der stimmberechtigten Mitglieder kann die Einberufung einer ausserordentlichen GV 
verlangen. 

Artikel 19 

Bei Wahlen und Abstimmungen ist das einfache Mehr massgebend. Wahlen und Abstimmungen 
werden offen durchgeführt, falls nicht eine Zweidrittelmehrheit geheime Durchführung verlangt. 
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Artikel 20 

Mitglieder, welche dem Ansehen des Vereins oder der Akkordeonmusik-Bewegung schaden oder deren 
Interessen verletzen, können aus dem Verein ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss 
entscheidet der Vorstand. 

Artikel 21 

Austretende Vereinsmitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. Dasselbe gilt auch für 
ausgeschlossene Mitglieder. 

Artikel 22 

Die Auflösung des Vereins kann von der GV mit drei Viertel der anwesenden Stimmberechtigten 
beschlossen werden. Das Vereinsvermögen wird bei einer von der GV zu bestimmenden Bank, bis zur 
Wiedergründung oder Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit, hinterlegt. Findet innerhalb von 25 Jahren 
keine Wiederaufnahme der Vereinstätigkeit statt, so bestimmt die Bank, bei der das Vermögen 
hinterlegt ist, welcher gemeinnützigen Institution die Finanzen zufliessen sollen. 

Artikel 23 

Das AOE soll dem Zentralschweizerischen Akkordeon-Musik-Verband ZAMV, bzw. dem 
Eidgenössischen Harmonika- und Akkordeon-Musik-Verband EHAMV, angeschlossen sein. 

Artikel 24 

Sollte über Fragen und Probleme entschieden werden, über welche diese Statuten nicht Aufschluss 
geben, sind die Statuten des ZAMV, bzw. des EHAMV massgebend. 

Artikel 25 

Für Statutenrevisionen ist die Zweidrittelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten notwendig. 

Artikel 26 

Die vorliegenden Statuten ersetzen diejenigen vom 24. Oktober 1989, sind an der ordentlichen 
Generalversammlung vom 22. Januar 1991 genehmigt worden und treten sofort in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emmen, den 26. Januar 1997 
 
Der Präsident:         Die Aktuarin: 
 
 
 
 
Peter Brun        Beatrice Zimmermann 
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